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Suggestivfrage
unzulässige Frage in der Vernehmung oder Befra
gung von Personen im Strafverfahren bzw. bei an
deren politisch-operativen Prozessen. S. legen 
von vornherein bestimmte Antworten nahe und kön
nen dadurch die Aussagen des Vemommenen/Befrag
ten verfälschen. S. lassen sich häufig nur mit 
"ja" oder "nein" beantworten und führen nicht zu 
einer detaillierten, auf ihren Wahrheitsgehalt 
überprüfbaren Aussage des Vernommenen. Sie sind 
in der Regel nicht geeignet zur Erzielung wahrer 
Aussagen über den aufzuklärenden Sachverhalt.
In Ausnahmefällen bei vorhandenen sicheren Erkennt
nissen über den Frаgegegenstand können S. als tak
tisches Mittel zur Herbeiführung der Aussagebereit
schaft genutzt werden.


